
stabe ausgemittelt vorliegt, aber auch von
mehreren Seiten sehr erheblichen Bedenken

unterworfen wird, indem:

a) von den Steuerbaren in Ilmenau schon

jetzt ein Impost vomSchlacht- Vieh (un-
gefähr 850 rthlr. jährlich) in die Steuer-
kasse fließt, welcher jedenfalls noch von
dem Aversional-Quantum in Abzug ge-

bracht werden müßte, und

b) die Annahme, daß der Impost, nach
der Kopfzahl ausgeschlagen, in Ilmenau
eben so viel betragen werde, als er in

den übrigen Theilen des Großherzogthums,
besonders in den größern Städten und

den weit wohlhabendern Ortschaften des

platten Landes, wirklich betragen hat, wohl
nicht richtig, nicht den Grundsätzen ent-
sprechend seyn dürfte, von denen der getr.

Landtag bey Vertheilung der öffentlichen
Lasten in dem Großherzogthume augzuge-
hen wünscht.— Es will nach den vor-

liegenden Acten räthlich erscheinen, daß

1) die directe Steuer von den Grund-

stücken in Jlmenau, nach dem Antrage
des Landraths, herabgeseht, daß

2) Ilmenau auch sonst in Ansehung der
Abgaben den übrigen Theilen des Groß-
herzogthums möoglichst gleichgestellt und
daß

3) diesem zu Folge, die indirecte Steuer

(Impest, Vranksteuer, Consumtions-Ab-
gabe) auf Ilmenau mit erstreckt werde.

Se. K. H. der Großherzog, erwarten

hierüber die weitere Erklärung des getreuen
Landtags, indem 2c.

Unterbeilage H.

Bericht
des Großherzogl. Landschaffts

vom 4. August 1818.

Die Ilmenauer Steuerverhältnisse betr.

Nach der uns unterm 13. Januar d. J.

gnädigst zugefertigten, von Ew. K. H. in

allen ihren Theilen und Puncten landesfürstl.

sanctionirten Erklärungsschrift des Landtag
v. 13. Decbr. 1818. die Ilmenauer Steuer-

verhältnisse betr., soll auch unter andern die
Gleichsetzung des Amteo Ilmenau mit den

übrigen Großherzogl. Landestheilen hinsicht-
lich der indirecten Abgaben, weil die abge-

sonderte Lage des ersteren, deren Einfäh-
rung daselbst nicht rathsam erscheinen lasse,
durch Bestimmung eines jährlich dafür zu
zahlenden Aversional = Quantums bewirkt

und der Betrag desselben für jetzt in der
Maaße auêgemittelt werden, daß man den

Ertrag der indirecten Abgaben in allen Lan-

den des Großherzogthums addire, die ge-

fundene Summe mit der Zahl aller Be-

wohner dividire und das Ergebniß mit der

Zahl der Ilmenauer Beveôlberung multi-
plicire.

Es lag uns demnach ob, hiernach die

erforderliche Berechnung zu Ausmittelung
und Feststellung jenes Aversional-Quantums
stellen zu lassen und wir ließen zu dem En-

de nicht nur eine Haupt-Uebersicht des Im-

post-Ertrags in dem Wefmar= Jenaischen und
Eisenachischen Kreise und den sämmtlichen

dazu geschlagenen neuen Gebietstheilen wäh-
rend der Jahre 1816. 17. und 1818. fer-

tigen und die auf ein Gemeinjahr tommende

Durchschnitts-Summe danach auswerfen,
sondern wir erbaten uns auch von Groß-

herzogl. Zandes-Direction einmal eine ge-

naue Angabe der in dem gesammten Groß-

Fverzogthume befindlichen Einwohner Zahl,

Collegium
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und dann wieder der in dem Amte Ilme-

nau Lebenden insbesondere.

Auf din Grund der hierauf erlangten
Resultate, nach welchen der zeitherige jähr-
liche Impost-Ertrag nach dem angenommenen
dreyjährigen Durchschnitt sich auf 92,600
Grthlr. 5 gr. 61 pf. beläuft, die Bevölke-
rung des Großherzogthums aber zu

194008. und die des Amtes Ilmenau zu

4375. Seelen sich darstellt, ist nun die frag-
liche Berechnung in der vorgeschriebenen
Maaße aufgestellt worden und sie ergiebt,

daß folgende Zahlenverhältnisse:
190,90 4375 —92,000 rthlr. S gr. 6pf.

zu dem Ilmenauer Impost-Averfional-

quantum statt finden; mithin erscheint
der zu bestimmende Betrag dieses Aversio-
nalquantums mit 2078 rthlr. 13 gr.

Was nun die Frage anlangt, wie diese

Summe am zweckmßigsten und am wenig-

sten drückend aufzubringen seyn möchte? so
haben wir hierüber das Gutachten des Un-

tersteuer-Directoriums zu Ilmenau vernom-

men und es hat dasselbe, nachdem es sich

zuförderst über die Schwierigkeit, die ihm ge-

wordene Aufgabe zu lösen, weitläuftig ver-

breitet, endlich in Vorschlag gebracht, den
ihm nach dem bekannten Betrag der nach
den hierunter gegebenen Bestimmungen sich
hier auswerfenden Quote, durch Erhebung

Einer Grundsteuer,
der Viehsteuer nach der Hälfte des bishe-

rigen Ansatzes
der Gewerbsteuer nach der Hälfte des bis-

herigen Ansatzes,
der Hälfte des bisherigen Schlacht-Impo-

stes zu decken; die bisher unter allen in-

directen Abgaben am lästigsten gefallene
a)Abgabe von Besoldungen und Ven-

sionen,
b) Abgabe von Erbzinsen und Capitalien

aber, welche ohnehin wenig eintragen und

große Unterschleife und Unzufriedenheit er-
regten, hierbey unberücksichtigt zu lassen.

Was nun den letzten Tyeil dieses Vor-

schlags betrifft, so kann er hier um so we-

niger berücksichtiget werden, als die beiden
genannten Abgaben nicht zu den indirecten

Abgaben, von denen allein hier die Rede

ist, gehören.
So zweckmäßig wir aber den erstern

Theil dieses Vorschlags an sich selbst fin-
den und so wenig wir gegen dessen Realisi-

rung etwas einzuwenden haben, so tritt doch
der Umstand daben ein, daß der Ertrig der

vorbezeichneten Abgaben, nach Maaßgabe
der dieôjährigen Etats= Ansätze berechnet,
nicht hinreichen wird, um die erforderlichen

2078 rthlr. 13 gr. 27 pf. aufzubringen;
es liegt vielmehr noch ein Deficit von 831
Grthlr. 15 gr. lo pf. vor.

Dieses Deficit wurde jedoch dadurch ge-
deckt werden oder würde vielmehr gar nicht

statt haben, wenn der Betrag des Schlacht-

Impostes, der ohnehin schon in Ilmenau er-

hoben wird, als eine wirklich aufgebrachte
indirecte Abgabe, von der Summe des für

die ubrigen indirecten Abgaben zu leistenden

Aversional Quantums abgezogen würde.

DieserSchlacht-Impost beträgt nämlich jähr-
lich 850 rthlr. und wenn sich um diese die

berechnete Summe des Aversional-Quantums

an 2078 rthlr. 13 gr. 24 pf. verminderte,

so beliefe sich dasselbe nur noch auf 1228 rthlr.
13 gr. 24 pf. und würde die Summe des

Betrags von den oben zur Aufbringung des

Aversional-Quantums angegebenen Steuern
noch einen, jedoch nicht sehr bedeutenden,
Ueberschuß gewähren.

Indem wir jedoch alles zur höchsten
Prufung und Entscheidung ehrerbietigst aus-
seben und Ew. K. H. gnädiqster Willens-
meinung, so wie den Anträgen des Land-

tags in Ansehung des vorliegenden Gegen-

standes pnicheschuldigst nachgekommen zu



seyn glauben, konnen wir nicht umhin, schließ-
lich noch devotest zu bemerken, daß, wie
auch Hschstdero bandes-Direction mit uns
für billig erkennt, bey Bestimmung eines
Aversional-Quantums des Amtes Ilmenau

für den Impost auf den Grund des Ver-
hältnisses der dortigen Einwohner-Zahl zur

Einwohner=ZahldesgesammtenGroßher-
dogthums, wie es in vorliegender Berechnung
der Fall ist, der Umstand besondere Rück-
sicht verdienen möchte, daß die Consumtion
mehrerer dem Impost unterworfener Artikel
im Amte Ilmenau, verhältnißmäßig ben
weitem geringer ist, als in den meisten übri-
gen Landestheilen. Die wir tc.

Beilage I.

Höchstes Decret
vom 0. Februar 1819.

Das Amt der Criminal-Gerichts-Schöffen und

die Weidaische Criminal-Gerichts-Ordnung betr.

Nachdem Se. K. H., der Großherzog,
über die — in der unterthänigsten Erklä-

rungsschrift vom r9. Decbr. v. J. ) —

vorgetragenen Bemerkungen des getr. Land-
tags in Betreff des Amtes der Criminalge=
richts-Schöffen und einiger Puncte der
Weidaischen Criminalgerichts = Ordnung,

Hoöôchst Ihre Regierung zu Weimar mit Be-
richt vernommen haben, ist die Entschließung
Sr. K. H. dahin augefallen.

In Ansehung der Schoffen bewendek es

bor der Hand bey der Einrichtung, welche
bey den Criminal = Gerichten zu Weimar

und Eisenach zeither statt fand, indem Sr.

K. H. sich vorbehalten, auf diesen Gegen-
stand beny Gelegenheit der neuen Criminal-

Gesetzgebung zurück zu kommen. Indessen

*) G. Seite 783. der Dornburger Verhandlungen.
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haben Höchstdieselben es der Regierung anheim
gegeben, ob sie nicht einen Aufruf zu frey-
williger Uebernahme des Schöffen = Amtes,

als eines bürgerlichen Ehrenamtes, öffent-
lich erlassen, und dadurch dem Zwecke einer

Veredlung des Criminalprocesses näher zu
kommen suchen wolle.

Der Zusatz wegen der Feld= und Holz-
deuben und Jagdfrevel soll wegfallen, mit
der desfallsigen Bekanntmachung jedoch bis
zur Promulgation der neuen Forst= und

Jagdordnung Anstand genommen werden.

Die zweite Bemerkung des getr. Land-

tags erledigt sich durch die Zustimmung des-
selben in das Gesetz für die Zukunft; übri-

gens haben Se. K. H. die desfallsige Recht-
fertigung der Regierung, enthalten in dem

abschriftlich anliegenden Bericht, für ausrei-
chend anerkannt.

Auf die dritte Bemerkung ist die Groß-
herzogl. Regierung angewiesen worden, das
ihr vorbehaltene Zuweisungsrecht, welches
Se. K. H. nach den Grundsatzen von Er-

theilung der Commissionen geregelt wissen
wollen, nur nach erstattetem Berichte und

eingeholter höchster Genehmigung, auszu-
üben.

Hierdurch erledigt sich auch die Bemer-
kung unter 4. a) und wegen der Bemer-

kung unter b) soll die Regierung dem Cri-
minal= Gericht zu Weida die von dem getr.

Landtag in Antrag gebrachte Instruction zu-
gehen lassen.

Alles dieses hat dem getr. landständi-
schen Vorstand, auf höchsten Befehl, eroff-
net werden sollen, um davon dem Landtag

selbst, bey seiner nächsten Versammlung Vor-
trag zu thun.
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